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1. Halbjahr 2012 

Donnerstag, 01.03.2012—19.00 Uhr 
Mitgliederversammlung 
IPA-Räumlichkeiten 
 
Montag, 09.04.2012 (Ostermontag) - 09.30 Uhr 
„Traditionelles Osterfrühstück“ 
IPA—Räumlichkeiten 
Bitte bei F. Manteufel anmelden 
 
Donnerstag, 03.05.2012 - 19.00 Uhr 
„KuBa“ 
Vortrag: „Erlebnisse während des Polizeieinsatzes 
 in Afghanistan“  
IPA—Räumlichkeiten 
 
Donnerstag, 07.06.2012-19.00  Uhr 
„KuBa“ 
IPA—Räumlichkeiten 
 
Samstag, 07.07.2012 - 17.00 Uhr 
„Grillenabend“ 
IPA-Räumlichkeiten 
Bitte bei F. Manteufel anmelden 

 
Reise nach Prag im Herbst? 
„Wenn einer eine Reise tut, …“  
Der Wunsch für ein paar Tage nach Prag zu fahren 
ist nicht neu-nur fehlte es bisher an konkreten 
Vorstellungen. Das hat sich nun geändert! 
Wer mehr wissen will, der kann  auf der Mitglie-
derversammlung und beim „Osterfrühstück“ dar-
über mehr erfahren! 

Quelle: IPA Trier 
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Die Mitgliederversammlung ist eines der 
zwingenden Organe eines Vereins. Gemäß 
§ 32 BGB werden die Angelegenheiten des 
Vereins, soweit sie nicht von dem Vorstand 
oder einem anderen Vereinsorgan zu besor-
gen sind, durch Beschlussfassung in einer 
Versammlung der Mitglieder geordnet. 
Als ordentliche Mitgliederversammlung wird  
die nach   der   Satzung turnusmäßig einzu-
berufende Mitgliederversammlung bezeich-
net. Außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist die aus besonderen Gründen bzw. 
nach dem Willen einer Minderheit einzuberu-
fende Mitgliederversammlung. 
Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen 
ordentlichen und außerordentlichen Mitglie-
derversammlungen. 
Eine Mitgliederversammlung ist einzuberu-
fen, wenn 

 die in der Satzung bestimmten Voraus-
setzungen vorliegen, 

 das Vereinsinteresse es erfordert, 
 10 % der Mitglieder oder eine andere, in 

der Satzung bestimmte Mehrheit es ver-
langen. 

Die Voraussetzungen, unter denen eine Mit-
gliederversammlung einzuberufen ist, kön-
nen in der Satzung geregelt werden. 
Daneben ist gemäß der nicht abänderbaren 
Vorschrift des § 36 BGB eine Mitgliederver-
sammlung immer dann einzuberufen, wenn 
es das Vereinsinteresse erfordert: Ebenfalls 
in der Satzung ist zu bestimmen, durch wen 
die Mitgliederversammlung einzuberufen ist. 
Fehlt eine Bestimmung in der Satzung, ist 
die Mitgliederversammlung im Zweifel von 
dem Vorstand einzuberufen. 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
kann gerichtlich durchgesetzt werden. 
Es bestehen keine gesetzlichen Vorschriften 
über die Form und die Frist der Einberufung. 

        Die Mitgliederversammlung           Tagesordnung 

In der Satzung können (und sollten) Bestim-
mungen über die Form und Frist der Einladung 
enthalten sein. 
Gemäß § 32 BGB sind die in der Mitgliederver-
sammlung gefassten Beschlüsse nur gültig, 
wenn den Mitgliedern der Gegenstand des Be-
schlusses bei der Einberufung mitgeteilt wurde. 
Es besteht ebenfalls keine gesetzliche Rege-
lung über den Ort und die Zeit einer Mitglieder-
versammlung. 
Beide können in der Satzung festgelegt wer-
den, können aber auch in der Mitgliederver-
sammlung jedes Mal neu gewählt werden. 
Vereinsmitglieder sind immer berechtigt, an der 
Mitgliedsversammlung teilzunehmen. 
Jedes Mitglied hat einen Anspruch gegen die 
Vereinsorgane auf Auskunft über die den Ver-
ein betreffenden Belange. 
Grundsätzlich ist jedes Mitglied Inhaber ei-
nes Stimmrechts, das nicht auf andere über-
tragbar ist. Das Stimmrecht ist gemäß 
§ 34 BGB ausgeschlossen, wenn die Be-
schlussfassung die Vornahme eines Rechtsge-
schäfts mit dem Mitglied oder die Einleitung 
oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen 
ihm und dem Verein betrifft. 
Der Verlauf der Versammlung kann in einer 
Vereinsordnung niedergelegt sein. 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
oder Bestimmung der Satzung kann ein Ver-
sammlungsleiter bestimmt werden. 
Verbreitet sind Satzungsbestimmungen, wo-
nach zunächst durch den Versammlungsleiter 
die ordnungsgemäße Einberufung und die Be-
schlussfähigkeit festzustellen ist. 
Danach sind die Tagesordnungspunkte in der 
durch das Einladungsschreiben bekanntgege-
benen Reihenfolge durchzugehen. 
Die Beschlussfassung erfordert das Vorliegen 
der jeweils erforderlichen Mehrheit. 
 

                                          Braunschweig, den 31.01.2012 

Einladung zur  Mitgliederversammlung 2012 

Die IPA-Verbindungsstelle Braunschweig e.V. 
führt am Donnerstag, dem 01. März 2012 um 
19.00 Uhr in den IPA Räumlichkeiten in der 
Münzstr. 1, 38100 Braunschweig, ihre Mitglie-
derversammlung durch, zu der ich hiermit einla-
de. 
 
Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1   Begrüßung und Eröffnung  

2   Ehrung verstorbener IPA-Mitglieder 

3   Ehrungen 

4   Wahl des Versammlungsleiters 

5   Tätigkeitsberichte des geschäftsführenden     
     Verbindungsstellenvorstands 

 Leiter 

 Sekretäre 

 Schatzmeister (Kassenbericht- Tischvorlage) 

6   Aussprache zu den Berichten 

7   Bericht der Kassenprüfer 

8   Bekanntgabe der gestellten Anträge 

9   Entlastung des Vorstandes 

10 Wahlen 

 Zweiter Kassenprüfer 

11  Haushaltsvoranschlag 2012 (Tischvorlage) 

12  Verschiedenes 

13   Schlusswort 

Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht! 

 

Hans-Georg Backhoff 

Sekretär 


